
Sélection d'article sur la
politique suisse

Requête 09.04.2024

Thème Sans restriction
Mot-clés Politique de la santé
Acteurs von Felten, Margrith (sp/ps, BS) NR/CN
Type de
processus Sans restriction
Date 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Imprimer

Éditeur

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Contributions de

Benteli, Marianne

Citations préféré

Benteli, Marianne 2024. Sélection d'article sur la politique suisse: Politique de la
santé, 1991 - 2004. Bern: Année Politique Suisse, Institut de science politique,
Université de Berne. www.anneepolitique.swiss, téléchargé le 09.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE

http://www.anneepolitique.swiss


Sommaire

1Chronique générale
1Politique sociale
1Santé, assistance sociale, sport

1Politique de la santé

4Epidémies

4Recherche médicale

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Abréviations
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ASSM Académie Suisse des Sciences Médicales
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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Mit einer Motion forderte von Felten (sp, BS), im Rahmen des Vormundschaftsrechts
Bestimmungen zum Schutz der Rechte der psychisch Kranken zu erlassen, damit
insbesondere für unfreiwillig in eine Klinik eingewiesene Personen die Einhaltung des
Grundsatzes, wonach jede medizinische Behandlung der Einwilligung des Patienten
bedarf, gesichert sei. Der Bundesrat verwies darauf, dass auch die von einem
fürsorgerischen Freiheitsentzug betroffenen Personen aufgrund der heutigen
Gesetzeslage nicht völlig rechtlos sind. Die Frage werde zudem in der anstehenden
Gesamtrevision des Familienrechts sowie in der zur Diskussion stehenden Revision des
Betäubungsmittelgesetzes angegangen. Auf seinen Antrag wurde der Vorstoss als
Postulat verabschiedet. 1

MOTION
DATE: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI

Mit einem Postulat wollte der Waadtländer Arzt und FDP-Nationalrat Guisan den
Bundesrat bitten, die Einführung eines Gesundheitspasses für jedermann zu prüfen.
Ein solches Dokument sollte nach Ansicht des Postulanten Gesundheitsinformationen
speichern, zur Qualitätssicherung beitragen und der Wirtschaftlichkeit der
medizinischen Behandlung dienen. Erfasst würden Daten zur Diagnostik, zu den
Untersuchungen sowie den laufenden und den abgeschlossenen Behandlungen. Von
besonderer Bedeutung wäre dieser Pass für Patienten, die von mehreren Ärzten oder
Institutionen behandelt werden. Es liesse sich damit besser vermeiden, dass
medizinische Untersuchungen unnötigerweise wiederholt werden. Das Postulat wurde
von 66 Mitunterzeichnern aus allen politischen Lagern unterstützt, von der Basler SP-
Nationalrätin von Felten jedoch aus datenschützerischen Gründen bekämpft, weshalb
der Entscheid verschoben wurde. 2

POSTULAT
DATE: 21.03.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat hatte sich bereits in der Herbstsession mit der Frage der
Xenotransplantation befasst. Mit 94 zu 61 Stimmen lehnte er eine diesbezügliche
parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS) ab (Pa.Iv. 96.419), überwies aber mit
deutlichem Mehr eine Motion seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur,
welche die Übertragung tierischer Transplantate auf den Menschen einer
Bewilligungspflicht unterstellen will. 3

MOTION
DATE: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat behandelte die Vorlage in seiner Wintersession und folgte dabei den
Vorschlägen der Landesregierung, verankerte aber zusätzlich explizit die
Unentgeltlichkeit der menschlichen Organspende. Ein von den Grünen unterstützter
Rückweisungsantrag von Felten (sp, BS), welche befürchtete, dass der Bund damit einen
Blankocheck für die zentralisierte Organbeschaffung erhalte, wurde sehr deutlich
abgelehnt. Ebenfalls keine Chance hatte der Antrag der SP auf ein Festschreiben der
Freiwilligkeit der Spende. Das Wort Spende enthalte per definitionem den Begriff der
Freiwilligkeit, argumentierten vor allem bürgerliche Kreise, weshalb es nicht nötig sei,
diese noch speziell festzuschreiben. Die von den Grünen unterstützte SP hatte mit
ihrem Antrag verhindern wollen, dass auf Gesetzesstufe die sogenannte
"Widerspruchslösung" eingeführt wird, bei der eine Organentnahme möglich ist, wenn
diese vom Verstorbenen oder seinen Angehörigen nicht ausdrücklich verweigert wird.
Ein weiterer Antrag der SP und der Grünen für ein Moratorium zur Xenotransplantation
(Übertragung gentechnisch veränderter tierischer Organe auf den Menschen) bis ins
Jahr 2010 wurde ebenfalls verworfen. Die Gegner befürchteten vor allem eine
Behinderung der Forschung in der Schweiz. Als Übergangslösung bis zum Vorliegen
eines eigentlichen Transplantationsgesetzes kündigte Bundesrätin Dreifuss an, dass sie
in Kürze dem Parlament beantragen werde, die Bewilligungspflicht für allfällige
Xenotransplantationen in den dringlichen Beschluss über die Kontrolle von Blut,
Blutprodukten und Transplantaten aufzunehmen. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.12.1997
MARIANNE BENTELI
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Am 7. Februar fand die eidgenössische Abstimmung über den Verfassungsartikel zur
Transplantationsmedizin statt, welcher erste nationale Leitplanken für dieses ethisch
sensible Spezialgebiet der Medizinaltechnik setzt. Die mit fast 88% Ja-Stimmen
überdeutlich angenommene neue Verfassungsbestimmung gibt dem Bund die
gesetzgeberische Kompetenz, den Umgang mit Organen, Geweben und Zellen
gegenüber den kantonalen Lösungen einheitlich zu reglementieren und dabei den
Schutz der Menschenwürde sowie der Persönlichkeit und der Gesundheit zu
gewährleisten; zudem erhält er die Aufgabe, Kriterien für eine gerechte Zuteilung der
zur Verfügung stehenden Organe festzulegen. Als wichtige Schranke gegen einen
allfälligen Missbrauch gilt die Unentgeltlichkeit der Spende sowie das Verbot des
Handels mit menschlichen Bestandteilen. Konkrete Abgrenzungsfragen (Zustimmung
des Spenders, Definition des Todeszeitpunkts und Xenotransplantation) sollen im
Rahmen eines spezifischen Transplantationsgesetzes angegangen werden, für welches
Bundespräsidentin Dreifuss eine Botschaft im Jahr 2000 in Aussicht stellte.

Die Zustimmung erfolgte am deutlichsten in Genf und den übrigen lateinischen
Kantonen mit Ja-Stimmenanteilen nahe bei oder über 90%. Die geringste Unterstützung
fand der Verfassungsartikel in Uri und den beiden Appenzell, wo er aber immer noch
über 80% der Stimmen auf sich vereinigen konnte. 

Die parlamentarische Debatte zu diesem Verfassungsartikel hatte bereits gezeigt, dass
dieser nur vereinzelt bei den Grünen und den ihnen nahestehenden Kreisen auf
Ablehnung stossen würde. Besonders die beiden Nationalrätinnen Gonseth (gp, BL) und
von Felten (sp, BS) sowie gentechnologiekritische und tierschützerische Gruppierungen
bekämpften präventiv die neuen Kompetenzen des Bundes im Bereich der
Xenotransplantation, welche sie generell nicht zulassen oder zumindest einem längeren
Moratorium unterstellen möchten. Die GP zeigte sich in der Frage übrigens gespalten:
Während die Deutschschweizer Sektionen die Nein-Parole ausgaben, votierten die
Sektionen in der Waadt und im Kanton Genf für ein Ja.

Verfassungsartikel über die Transplantationsmedizin (Art. 24decies)
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 1'501'925 (87,8%) / 20 6/2 Stände 
Nein: 209'263 (12,2%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: CVP, FDP, SP, SVP (1*), LPS, LdU, EVP, FP, SD (1*), PdA; Evang. Kirchenbund;
Swisstransplant.
– Nein: Grüne (4*); Schweiz. Arbeitsgruppe Gentechnologie
– Stimmfreigabe: SGV

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.02.1999
MARIANNE BENTELI

Als Sprecherin der Kommissionsmehrheit begründete Dormann (cvp, LU) im Nationalrat
das vorsichtige Vorgehen des Bundesrates mit dem Risiko, dass bei einer
Xenotransplantation bisher unbekannte, dem Aids- und dem Ebola-Virus sowie der
Creutzfeld-Jakob-Krankheit verwandte Erreger auf den Menschen überspringen und
sich dann unkontrolliert verbreiten könnten. Zudem verwies sie auf den ethischen
Einwand, wonach der Mensch die anderen Lebewesen nicht einfach zu Ersatzteillagern
degradieren dürfe. Minderheitsvertreter Deiss (cvp, FR) meinte demgegenüber, ein
Verbot mit Ausnahmen setze falsche Signale, es werde damit ein eigentliches
Moratorium eingeführt, und dieses gefährde den Forschungsplatz Schweiz. Er
beantragte, das relativierte Verbot durch eine Bewilligungspflicht zu ersetzen und fand
dabei die Unterstützung von Egerszegi (fdp, AG), Hochreutener (cvp, BE) und Bortoluzzi
(svp, ZH) als Sprecher ihrer Fraktionen.

Die Grüne Gonseth (BL) warf der Minderheit vor, mit ihrem Antrag gebe sie lediglich
dem Druck der Pharmalobby nach. Noch härter ging Bundespräsidentin Dreifuss mit
ihrem künftigen Amtskollegen Deiss ins Gericht. Sie befand, er habe am Rande der
Fairness argumentiert, da der Bundesrat kein eigentliches Moratorium vorgeschlagen
habe. Sein Antrag sei wohl entstanden, weil der Pharmaindustrie das Wort ”Verbot” im
bundesrätlichen Konzept nicht gefalle; es sei eines Parlaments aber ”unwürdig”, sich
durch die ”Arroganz eine Branche” die Wortwahl diktieren zu lassen. Die

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.03.1999
MARIANNE BENTELI
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Transplantation von Tierorganen werde in der vorgesehen Übergangsfrist
medizintechnisch gar nicht möglich sein; sie zu propagieren wecke falsche Hoffnungen
bei schwer kranken Personen.

Ihr Appell zeigte Wirkung. Neben den geschlossenen Fraktionen von SP, GP, LdU/EVP
und SD stimmten auch 10 CVP-, 5 FDP- und 2 SVP-Abgeordnete gegen die Parole ihrer
Fraktionen. Dem Bundesrat wurde mit 88 zu 75 Stimmen Folge geleistet. Kaum
Unterstützung fanden hingegen weitergehende Anträge aus der SP: Für einen Antrag
Goll (ZH), klinische Versuche mit Tierorganen vorläufig ausnahmslos zu verbieten,
sprachen sich nur gerade 49 von 157 anwesenden Abgeordneten aus. Ein Antrag von
Felten (BS), die Xenotransplantation generell zu verbieten, scheiterte mit 118 zu 38
Stimmen.

Angesichts der Abstimmungsergebnisse zog Goll eine 1997 eingereichte Motion für ein
Moratorium für Xenotransplantation zurück (Mo. 97.3544). 6

In den letzten Jahren waren in der Presse immer wieder Berichte erschienen über die
Zwangssterilisation geistig behinderter Menschen nicht nur im nationalsozialistischen
Deutschland und in anderen europäischen Ländern seither, sondern auch in der
Schweiz. Nationalrätin von Felten (gp, BS) hatte kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem
Parlament eine parlamentarische Initiative eingereicht, welche für Personen, die gegen
ihren Willen oder unter psychischem Druck sterilisiert worden sind, eine angemessene
Entschädigung verlangt. Auf Antrag der Rechtskommission wurde der Initiative
einstimmig Folge gegeben. Die Kommission will zudem prüfen, ob und unter welchen
Voraussetzungen Sterilisationen ohne Einwilligung der Betroffenen rechtmässig sind.

Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, deren Richtlinien von
1981 derartige Eingriffe als unzulässig bezeichnet, hielt es für angezeigt, ihre Praxis zu
überdenken. Danach soll eine Sterilisation auch dann möglich sein, wenn eine Person
deren Tragweite nicht ganz versteht. Die SAMW begründete ihre neuen Richtlinien mit
dem Recht auf gelebte Sexualität. Der Eingriff soll dann erlaubt sein, wenn alle
reversiblen Formen der Schwangerschaftsverhütung nicht möglich sind 7

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.08.2000
MARIANNE BENTELI

Wer gegen seinen Willen sterilisiert oder kastriert wurde, was vielen geistig behinderten
Menschen auch in der Schweiz widerfuhr, soll für diesen schweren Eingriff in die
psychische und physische Integrität entschädigt werden. Zudem gilt es, künftige
Missbräuche zu verhindern. Beides soll in einem neuen Gesetz geregelt werden, das auf
eine parlamentarische Initiative der ehemaligen Nationalrätin von Felten (gp, BS)
zurückgeht und vom Bundesrat Ende März in die Vernehmlassung gegeben wurde. Das
Gesetz will die Sterilisation nur dann erlauben, wenn die betroffene Person volljährig ist
und ihre Einwilligung erteilt. Ist die Person jünger oder aufgrund ihrer geistigen
Behinderung auf Dauer urteilsunfähig, ist der Eingriff nur unter strengen
Voraussetzungen und mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde erlaubt. In allen
anderen Fällen wird die Zwangssterilisation als schwere Körperverletzung im Sinn des
Strafgesetzbuches geahndet. Opfer von vergangenen zwangsweisen Sterilisationen oder
Kastrationen sollen im Rahmen des Opferhilfegesetzes entschädigt werden. 8

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.06.2002
MARIANNE BENTELI

Die nationalrätliche Rechtskommission war 2000 einstimmig mit einer
parlamentarischen Initiative von Felten beauftragt worden, ein Entschädigungsgesetz
für die Opfer von Zwangssterilisationen auszuarbeiten. Die konkrete Umsetzung – die
Kommission schlug eine pauschale Genugtuungszahlung von 5000 Fr. pro Fall vor – war
nun aber bedeutend umstrittener. Im Einvernehmen mit dem Bundesrat, der kein
Präjudiz für spätere anderweitige Wiedergutmachungen an Opfer behördlicher
Fehleinschätzungen (beispielsweise ehemalige Verdingkinder oder Zwangsinternierte in
der Psychiatrie) schaffen wollte, sprachen sich SVP und FDP gegen die Entschädigungen
aus. Es wurde argumentiert, die Zwangssterilisationen seien im Zeitpunkt ihrer
Durchführung als angemessen empfunden worden, weshalb Entschädigungszahlungen
eine fragwürdige Vergangenheitsbewältigung ohne genügende verfassungsrechtliche
Grundlage darstellen würden. SP, Grüne und CVP vertraten hingegen die Auffassung,
derart formaljuristische Argumentationen seien rechtsstaatlich unsensibel, der Staat
habe die Pflicht, ein in seinem Namen begangenes Unrecht wieder gutzumachen. Mit 91
zu 84 Stimmen wurden die Anträge des Bundesrates sowie eines Vertreters der SVP auf
Nichteintreten abgelehnt. Gehör fand der Bundesrat dann aber im Ständerat, der sich

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.12.2004
MARIANNE BENTELI
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mit 28 zu 8 Stimmen gegen Eintreten aussprach, worauf sich der Nationalrat mit 103 zu
66 anschloss.

Unbestritten war in beiden Kammern hingegen das eigentliche Sterilisationsgesetz.
Dieses betrifft vor allem die rund 50'000 geistig behinderten Menschen, die in
gemischtgeschlechtlichen Heimen leben, in denen Sexualität kein Tabu mehr ist. Um
hier unerwünschte Schwangerschaften zu vermeiden, soll die Sterilisation als ultima
Ratio zugelassen werden, allerdings unter strengen Bedingungen: sie ist erst ab 18
Jahren möglich und darf nur im Interesse der betroffenen Person vorgenommen
werden. 9

Epidémies

Zur Diskussion steht auch immer wieder die Stellung der HIV-Positiven und AIDS-
Kranken in den Sozialversicherungen. In seiner Stellungnahme zu einer Motion von
Felten (sp, BS) verwies der Bundesrat auf das im Vorjahr vom Eidgenössischen
Versicherungsgericht gefällte Urteil, wonach eine HIV-Infektion als Krankheit im
Rechtssinne zu bezeichnen sei. HIV-Positive würden demzufolge bei Vorbehalten oder
der Verweigerung von Zusatzversicherungen nicht speziell diskriminiert, sondern
lediglich wie andere Kranke behandelt. Er bekräftigte erneut seinen Wunsch nach
einem Obligatorium in der Krankenversicherung, womit die Vorbehalte bei der
Grundversicherung dahinfallen würden, und erinnerte daran, dass im BVG
Mindestleistungen ohne Vorbehalt garantiert sind. Im überobligatorischen Bereich und
bei den Zusatzversicherungen lehnte er spezifische Ausnahmen für HIV-Positive und
AIDS-Kranke hingegen ab, da dies nach seiner Auffassung eher noch zu einer weiteren
Ausgrenzung der von AIDS Betroffenen führen könnte. Auf seinen Antrag hin wurde die
Motion nur als Postulat angenommen. 10

MOTION
DATE: 13.12.1991
MARIANNE BENTELI

Recherche médicale

Der Bundesrat war bereit, ein Postulat von Felten (sp, BS) entgegenzunehmen, das ihn
einlädt, einen Bericht über die Keimbahntherapie vorzulegen, welcher die ethischen,
rechtlichen und geisteswissenschaftlichen Aspekte des Eingriffs an menschlichen
Keimzellen beleuchten soll. 11

POSTULAT
DATE: 28.02.1994
MARIANNE BENTELI

In seiner Antwort auf eine Interpellation von Felten (sp, BS) erklärte der Bundesrat,
angesichts der Komplexität der Frage sehe er keine Möglichkeit, dass ein Gesetz über
die Genomanalysen noch vor dem Jahr 2000 in Kraft gesetzt werden könnte. 12

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Da er gewillt ist, in diesen heiklen Bereichen aktiv zu werden, war der Bundesrat bereit,
entsprechende Motionen im Nationalrat entgegenzunehmen. Dormann (cvp, LU) wollte
ihn verpflichten, möglichst rasch ein Bundesgesetz über die medizinische Forschung
am Menschen vorzubereiten, doch wurde der Vorstoss von von Felten (sp, BS) bekämpft
und damit vorderhand der Diskussion entzogen. Eine Motion von Felten, welche
Gentests vor Abschluss eines Versicherungsvertrags praktisch ausschliessen wollte,
wurde von Privatassekuranzvertreter Hochreutener (cvp, BE) bekämpft und deshalb
materiell ebenfalls nicht behandelt. 13

MOTION
DATE: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

1) Amtl. Bull. NR, 1995, S. 2184 f.
2) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 538 f.
3) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 2182 ff.
4) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 2410 ff., Amtl. Bull. NR, 1997, S. 2249 ff.
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8) Presse vom 28.3. und 6.7.02. Siehe SPJ 2001, S. 177 f. Zu einer Studie über (missbräuchliche) Massnahmen der Behörden
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12) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 2258 f., ibid, S. 2878 ff.
13) Amtl. Bull. NR, 1998, S. 733 und 1509 f.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 01.01.65 - 01.01.22 4


